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40/01 Verwaltungsverfahren

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

AVG §59 Abs1;

BeamtenG Bayern 1998 Art88b;

GehG 1956 §12 Abs2f Z1;

GehG 1956 §20c Abs2a;

GehG 1956 §20c;

JubiläumszuwendungsV Beamte Richter Bayern 2005;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Aus § 20c GehG 1956 kann nicht abgeleitet werden, dass die Gewährung einer Jubiläumszuwendung aus Anlass der

Vollendung einer Dienstzeit von 40 Jahren jene aus Anlass der Vollendung einer Dienstzeit von 25 Jahren

notwendigerweise voraussetzt, sodass die Gewährung einer Jubiläumszuwendung aus Anlass der Vollendung einer

Dienstzeit von 40 Jahren - die übrigen tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt - auch dann möglich ist, wenn der

Beamte nicht in den Genuss einer Jubiläumszuwendung aus Anlass der Vollendung einer Dienstzeit von 25 Jahren

gelangte.
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